
  

 
 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
an den Grossen Rat 

 

Frauenfeld, 29. September 2020 
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Einfache Anfrage von Peter Dransfeld vom 12. August 2020 „Ferienjobs für Re-
gierungsräte“ 

Beantwortung 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Mitglieder des Regierungsrates werden gemäss § 20 Abs. 1 Ziff. 2 der Kantonsver-

fassung (KV; RB 101) vom Volk gewählt. Sie sind Magistratspersonen und nicht Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung (vgl. § 4 Abs. 1 Ziff. 1 der Ver-
ordnung des Grossen Rates über die Besoldung des Staatspersonals [Besoldungsver-

ordnung, BesVO; RB 177.22]). Als Magistratspersonen haben sie diejenigen Aufgaben 
zu erfüllen, die ihr Amt mit sich bringt (vgl. § 41 bis § 50 KV sowie Geschäftsreglement 
des Regierungsrates [GRR; RB 172.1]). Sie können dabei weitgehend frei entscheiden, 

wie sie dies zeitlich tun. Die Beurteilung ihrer Tätigkeit obliegt dem Volk als Wahlbe-
hörde und – im Rahmen der Oberaufsicht – dem Grossen Rat (vgl. § 37 Abs. 1 KV). 

Zum Thema Vereinbarkeit eines Regierungsmandats und eines Ständeratsmandats 

wird auf die Beantwortung von Frage 5 der Einfachen Anfrage von Peter Dransfeld vom 
12. Februar 2020 „Wahlwerbung von Amtes wegen“ (GR 16/EA 159/474) verwiesen. 

Frage 1 

Die Arbeitszeiten und die Ferienansprüche sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der kantonalen Verwaltung in der Verordnung des Regierungsrates über die Rechtsstel-
lung des Staatspersonals (RSV; RB 177.112) geregelt. Diese Verordnung findet ge-

mäss § 1 Abs. 3 RSV auf Magistratspersonen keine Anwendung. Es gibt somit keine 
kantonalen Vorgaben über die Arbeitszeit oder über die Ferien von Mitgliedern des Re-
gierungsrates. Sie erfassen ihre Arbeitszeit nicht. Der zeitliche Aufwand für ihre Tätig-

keit kann daher nicht exakt beziffert werden. Er variiert stark, da zur Departementsfüh-
rung Repräsentationspflichten oder ausserordentliche Einsätze hinzukommen, die sich 
ungleich über das Jahr verteilen.  
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Die mittlere wöchentliche Arbeitszeit der Regierungsrätinnen und Regierungsräte dürfte 
insgesamt rund 60 bis 70 Stunden betragen. 

Frage 2 

Die Mitglieder des Regierungsrates beziehen zwischen fünf und sechs Wochen Ferien 
pro Jahr. Regelmässig erfordert die Regierungsfunktion jedoch eine punktuelle physi-
sche oder digitale Verfügbarkeit auch während der Ferientage, so dass faktisch nur ein 

Teil der Ferien für die Erholung genutzt werden kann. 

Frage 3 

Gemäss § 32 Abs. 3 BesVO dürfen die Mitglieder des Regierungsrates Verwaltungs-

organen wirtschaftlicher oder gemeinnütziger Unternehmungen und Organisationen nur 
angehören, wenn eine Vertretung im Interesse des Kantons liegt. Die Einkünfte aus sol-
chen Mandaten fallen in die Staatskasse. Die Mandate werden im Geschäftsbericht 

ausgewiesen (vgl. Geschäftsbericht Thurgau 2019, Teil Regierungsrat, S. 28). Der Auf-
wand für die Mandate beschränkt sich in der Regel auf wenige Sitzungen pro Jahr. Er 
beträgt, einschliesslich der Vor- und Nachbearbeitung, insgesamt wenige Tage. 

Frage 4 

Die Mitglieder des Regierungsrates üben keine wesentlichen Ämter aus, die nicht eng 

an ihr Regierungsamt gekoppelt sind. 

Frage 5 

Es gibt keine Nebentätigkeiten, welche die Mitglieder des Regierungsrates für sich 

selbst als statthaft ansehen, nicht aber für die kantonalen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter.  

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 


